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Wie kamen Sie zum Fachgebiet •	
Mietrecht?
Im April 2000 sollte ich eine Stellung-
nahme zum Referentenentwurf des 
MietRefG abgeben, die auch in der 
WuM publiziert wurde. Seit dieser Zeit 
beschäftige  ich mich etwas intensiver 
mit dem Mietrecht.

Wie oft erinnern Sie sich an Ihre •	
ersten Mietrechtsfälle? 
Eher selten. Als ich Ende 1991 als 
Richter beim AG Meldorf begann, 
stand auf meinen Schreibtisch der 
„Sternel“ in der damals noch recht 
„frischen“ 3. Auflage. Meine ersten 
mietrechtlichen Fälle löste ich, indem 
ich mich über das Stichwortverzeich-
nis dieses Handbuchs zu den einschlä-
gigen Textpassagen „durchhangelte“ 
und dann noch einmal kontrollierte, 
ob sich Entsprechendes auch aus dem 
Gesetz ergibt. Das klappte perfekt!

Welches Fachbuch ist bei Ihnen •	
immer in Griffweite?
Der Schmidt-Futterer, daneben aber 
auch die eigenen „Produkte“, damit 
ich für künftige Auflagen neue Ent-
scheidungen und Literaturbeiträge so-
fort am Rand vermerken kann.

Was ärgert Sie an schlechten •	
Schriftsätzen am meisten? 
Wenn sehenden Auges ein Hinweis-
bedarf nach § 139 ZPO geschaffen 
wird.

Welche Homepage besuchen •	
Sie am häufigsten?

JURIS läuft immer im Hintergrund, 
schon wegen der Parallelfundstellen, 
die ich bei wichtigen Entscheidungen 
regelmäßig zitiere. 

Welche Themen kommen bei •	
Fachtagungen eher zu kurz?
Insbesondere rechtshistorische und 
rechtsvergleichende Themen. Auch 
die sozialen und wirtschaftlichen Aus-
wirkungen von BGH-Entscheidungen 
könnten genauer beleuchtet werden.

Hätte man gegen die Miet-•	
rechtsreform noch energischer 
protestieren sollen?
Ich bin ein Befürworter der Reform 
gewesen. Der Gesetzgeber hätte aller-
dings beim Thema Schönheitsrepara-
turen etwas mutiger sein sollen.

Empfehlen Sie bei den Gerich-•	
ten eine Sonderzuständigkeit 
„Mietrecht“? 
Jedenfalls für Berufungsverfahren in 
Wohnraummietsachen, aber auch bei 
größeren Amtsgerichten, weil sich 
dort besondere Rechts- und Markt-
kenntnisse herausbilden würden.

Welche Vorschrift des Miet- und •	
Immobilienrechts würden Sie so-
fort und ohne Bedenken streichen 
oder ändern?
§ 545 BGB und eventuell auch 
§ 550 BGB. § 545 BGB ist Gott sei 
Dank abdingbar; § 550 BGB richtet im 
Bereich der Gewerberaummiete mit-
unter horrende Schäden an. 

Stellen Sie sich vor, Sie hätten 2 •	
Monate Urlaub auf einer Insel und 

eine gut sortierte Fachbibliothek: 
Welcher Frage würden Sie gerne 
„endlich mal“ auf den Grund ge-
hen?
Es wäre ein strafrechtliches Thema: 
Die Schuldrelevanz von Persönlich-
keitsstörungen – Das Eingangsmerk-
mal der „schweren anderen seelischen 
Abartigkeit“ auf dem Prüfstand.

Wo sehen Sie für einen jungen •	
Rechtsanwalt die besten Entwick-
lungschancen innerhalb des Fach-
gebiets „Immobilienrecht“? 
Unter wirtschaftlichen Aspekten si-
cherlich im Bereich der Gewerbemiete 
einschließlich der Schnittstellen zum 
Gesellschafts-, Umwandlungs- und 
Steuerrecht. Aber auch die Kombina-
tion von Wohnraummiete und Woh-
nungseigentum ist durchaus interes-
sant – man denke an die zahlreichen 
Fälle „aus dem prallen Leben“.

Welchen Fehler sollte ein An-•	
walt tunlichst vermeiden (wenn 
man einmal das Verhältnis An-
walt-Mandant betrachtet)? 
Er sollte ausreichend über die Chan-
cen und Risiken aufklären. Oftmals 
sind die Parteien in der Verhandlung 
völlig perplex, wenn sie erfahren, dass 
ihr Rechtsstandpunkt keineswegs ge-
sichert ist. 

Wann denken Sie: „Hätte ich •	
mich bloß auf ein anderes Rechts-
gebiet konzentriert“? 
Jedenfalls nicht, wenn ich eine Bau-
mängelsache bearbeite!
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